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Bayer & Bayer                                                                               Allg. beeid. und ger. zert. Sachverständige 

Anmerkung: 

Der Bewertung wurden die grundbücherlichen Flächenangaben ungeprüft zugrunde gelegt 

und sind somit entsprechend dem Vorbehalt anzusehen. Eine Verifizierung würde allenfalls 

eine Vermessung eines befugten Zivilgeometers erfordern.  

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde 

und die darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

2.2. Lage: 

 

Dieses Grundstück des Verpflichteten liegt am Ortsrand von Olbendorf, vis à vis des Sport-

platzgeländes bzw. im Nahbereich des Pflegezentrums. 

 

Die Lage des Grundstücks ist nach Osten hin geneigt, die Figuration in etwa L-förmig. 

 

Die Aufschließung dieses relativ großen Grundstücks ist zweiseitig gegeben und führt nord-

seitig am Grundstück die asphaltierte Ortsstraße – Dorf vorbei, welche in unmittelbarer Nähe 

in die Straße – Bergen mündet. 

 

Ostseitig führt die asphaltierte Straße – Mittermühl vorbei. 

 

Festgehalten wird, dass zwischen dem Grundstück des Verpflichteten und dieser Straße 

sich das Grundstück Nr. 2100/22 befindet, welches sich ebenfalls im Eigentum der verpflich-

teten Partei befindet.  

 

Ostseitig an die Liegenschaft des Verpflichteten anschließend befinden sich bereits bebaute 

Grundstücke (Gst. Nr. 2100/18 und 2100/21). 

 

Süd- und westseitig ist eine bewaldete Grundstücksfläche vorhanden. 

 




















































